
Herzlich Willkommenzur Einweisung der Wahlvorstände fürdie Bundestagswahl am 23.02.2025



Infoabend zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025

Themen:
1. Wahlvorstand

2. Stimmabgabe

3. Rosa Briefwahlumschläge

4. Schluss der Wahlhandlung

5. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses

6. Rückgabe der Wahlunterlagen an die Gemeindebehörde

Amt Schlei-OstseeWahlvorsteher



Wahlvorstand
• ist ein gesetzliches Wahlorgan
• besteht aus demWahlvorsteher, seinemStellvertreter und den Beisitzern
• Zwei Beisitzer sind gleichzeitig Schriftführer

und stellv. Schriftführer
• sorgt für die ordnungsgemäße Durchführungder Wahl, jede amtsangehörige Gemeinde hateinen Wahlvorstand
• die Mitglieder des Wahlvorstandes sind kraftGesetzes zur unparteiischen Wahrnehmung ihresAmtes und zur Verschwiegenheit verpflichtet



• Zu Beginn der Wahlhandlung weist derWahlvorsteher die Beisitzer auf dieVerschwiegenheit hin.
(Verpflichtungstext liegt den Wahlunterlagen bei)
• die Mitglieder sollten etwa eine halbe Stundevor Beginn der Wahlhandlung folglich um 7.30Uhr im Wahllokal erscheinen.
• Ausrichten des Wahlraumes (Aufstellung derWahlkabine) Beschriften des Wahlraumes.



• Die Mitglieder erhalten ein Erfrischungsgeld in Höhevon 50,00 €, das ihnen vomWahlvorsteher ausgezahltwird.
• Die gesamte Tätigkeit des Wahlvorstandes,einschließlich die Ermittlung und Feststellung desWahlergebnisses, vollzieht sich öffentlich!

• Die Öffentlichkeit darf nie – auch nichtvorübergehend – ausgeschlossen werden.



Während der Wahlhandlung müssen immermindestens drei Mitglieder des Wahl­-vorstandes anwesend sein, darunter derWahlvorsteher und der Schriftführer oder ihreStellvertreter. Nur in dieser Besetzung ist derWahlvorstand beschlussfähig.
Bei der Ermittlung und Feststellung desWahlergebnisses sollten sämtliche Mit­glieder desWahlvorstandes anwesend sein.Der Wahlvorstand ist hierbei beschlussfähig, wennmindestens fünf Mitglieder, darunter derWahlvorsteher und der Schriftführer oder ihreStellvertreter anwesend sind.



Stimmabgabe
Der Wahlberechtigte erhält, nach dem er im Wählerverzeichnisgefunden wurde von den hierzu beauftragten Beisitzern einenamtlichen Stimmzettel für die BTW !

Der Wähler sollte seine Wahlbenachrichtigungvorlegen, hat er diesen nicht dabei und ist er nichtpersönlich bekannt, ist die Vorlage desPersonalausweises oder des Reisepasses erforderlich.



• ist im Wählerverzeichnis in den Spalten Stimmabgabenichts vermerkt, ist der Wähler zur BTWwahlberechtigt.
• Achtung: einige Wähler sind nicht mehr zur BTWzugelassen!!!
• ist im Wählerverzeichnis in der Spalte Stimmabgabe ein„W“ vermerkt, hat der Wahlberechtigte einenWahlschein erhalten, dann dürfen ihm dieWahlunterlagen (Stimmzettel) nicht mehrausgehändigt werden. Ansonsten wird der Wähler imWählerverzeichnis abgehakt.



Wahlscheinabgabe…kommt sehr seltenvor!
Gem. Winnemark
Wahlberechtigter BTW Bemerkung

Otto W
Wahlschein
03.02.2025
Eckart

Hannelore √

Erich √

Fritz

Harald W
Wahlschein
05.02.2025
Eckart

Sabine √

Elfriede g v.Aw. 10.02.2025

Raimund √

Peter

Wilfried

Norbert √

Marcus

Claudia W
Wahlschein
19.09.2017
Eckart



• Der begibt sich allein in die Wahlzelle unddort seinen Stimmzettel an
• nach Kennzeichnung des Stimmzettels verlässt derWähler die Wahlzelle und tritt an den Wahltisch
• der Wahlvorsteher gibt die frei, der Wählerwirft den Stimmzettel in die Wahlurne.
• Die abgegebenen Wahlbenachrichtigungen sind zuverwahren und mit den übrigen Wahlunterlagen demAmt Schlei-@stsee zu übergeben.



Die Wahlscheinwahl ist ein „Tauschgeschäft“:Absolute Ausnahme!Der Wähler erhält von Ihnen gegen Abgabe des Wahlscheins undunter Vorlage seines Ausweises einen Stimmzettel;

Das Wählerverzeichnis wird dabei nicht benötigt.
Ein Bundestags-Wahlschein für den Wahlkreis 4 Rendsburg-Eckernförde kann in jedemWahllokal des darauf angegebenenWahlkreises in Rendsburg-Eckernförde verwendet werden.

Wahlschein
WahlkreisRendsburg –Eckernförde

Stimm-ZettelZurBTW





• Schluss der Wahlhandlung
• Die gesetzliche Wahlzeit (08.00 Uhr bis 18.00 Uhr) mussgenau eingehalten werden.
• Eine vorzeitige Schließung des Wahllokals ist ebensounzulässig wie eine zu lange Öffnung.
• Der Wahlvorsteher sagt den Schluss der Wahlhandlung anund sperrt vorübergehend den Zutritt zum Wahlraum, bisdie anwesenden Wähler ihre Stimme abgegeben haben.Dabei muss die Öffentlichkeit gewährleistet bleiben, er wirdalso die Anwesenden bitten, so lange im Raum zu bleiben.Sodann erklärt der Wahlvorsteher die Wahlhandlung fürgeschlossen und gibt den Zutritt zum Wahlraum wieder frei.



Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses
• die Ermittlung und Feststellung desWahlergebnisses ist ebenso öffentlich wie dieWahlhandlung
• das Zählgeschäft findet im Wahlraum statt undmuss ohne Unterbrechung zum Abschlussgebracht werden
• alle Mitglieder sollen dabei anwesend sein



Zählung der Wähler
• zunächst werden alle Papiere vom Tisch entfernt, erstdann wird die Wahlurne geöffnet.
• Die Stimmzettel werden gezählt und das Ergebnisin die Niederschrift unter Nr. 3.2 eingetragen.
• dann werden die Stimmabgabevermerke imWählerverzeichnis und die eingenommenenWahlscheine gezählt das das Ergebnis in dieNiederschrift unter Nr. 3.2b und 3.2ceingetragen.
• Die Zahl der Stimmzettel sollte mit denStimmabgabevermerken und den eingenommenen Wahlscheinenübereinstimmen.



• Gesamtzahl der Stimmzettel muss mit der vomSchriftführer festgestellten Zahl der Wählerverglichen werden und über-einstimmen.
• Ist dies auch nach wiederholter Zählung nicht derFall, ist dies in der Wahlniederschrift zu vermerken.
• für das weitere Zählgeschäft gilt: Zahl derStimmzettel = Zahl der Wähler



Zählung derStimmen
die Zählung wird in vier Arbeitsgängendurchgeführt

1. Nach Landeslisten getrennte Stapel auf denen die Erst- und
Zweitstimme zweifelsfrei gleich und gültig sind. (Erster Stapel)

2. Einen Stapel mit ungekennzeichnete Stimmzettel (Dritter Stapel)
3. Einen Stapel mit Mischwählern oder mit nur einer abgegebenenStimme und einer ungültigen Stimme. (Zweiter Stapel)4. Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben (Vierter Stapel)



Nach Landeslisten getrennte Stapel auf denen die Erst- und Zweitstimmezweifelsfrei gültig und gleich sind. (Erster Stapel)



Einen weiteren Stapel bilden alle ungekennzeichnet = leer abgegebenenStimmzettel. (3. Stapel)



Auf einen weiteren Stapel kommen alle Stimmzettel, auf denendie Erst- und Zweitstimme „gesplittet“, d. h. der Bewerber dereinen und die Liste einer anderen Partei gewählt wurden, und dieStimmzettel, auf denen entweder nur die Erststimme oder nurdie Zweitstimme abgegeben worden ist. (2. Stapel)



Alle Stimmzettel, die „Anlass zu Bedenken geben“ und über diedeshalb der Wahlvorstand jeweils einzeln beschließen muss,legen Sie auf den (4. Stapel). Zu dieser Kategorie zählen, z. B.mehrfach angekreuzte, verschmierte und teilweise oder ganzdurchgestrichene Stimmzettel und auf jeden Fall alleStimmzettel mit Kommentaren.



• Vorsteher und Stellvertreter prüfen in den erstenStapeln, ob die Kennzeichnungen der Stimmzetteleines jeden Stapels gleichlauten und sagen zu jedemStapel laut an, für welchen Bewerber und für welcheLandesliste er Stimmen enthält.
• In gleicher Weise prüft der Vorsteher den Stapel mitden leer abgegebenen Stimmzetteln, die er alsungültige Stimmen benennt.



z.B. haben Sievon diesemStimmzettel100 Stück.Dann tragen Siein die Nieder-schrift zur BTWunter D1 / ZS1undunter F1 / ZS1100 ein.



z.B. haben Sie vondiesemStimmzettel 20Stück.Dann tragen Sie indie Niederschriftzur BTW unter D3/ ZS1undunter F3 / ZS120 ein.



Der Schriftführer trägt ein: Jeweils unter D1, D2, D3, ... undgenauso unter F1, F2, F3, ....; denn die Stimmenzahlen sind ja -wie geprüft - für Erst- und Zweitstimmen gleich.

Als nächstes ermitteln zwei Beisitzer die Zahl der ungültigen Erst-und Zweitstimmen vom Stapel der leeren Stimmzettel. Die Anzahlträgt der Schriftführer unter ZS I bei C und bei E ein. Auch hierergeben sich, da weder Erst- noch Zweitstimme gekennzeichnetsind, gleiche Zahlen. Damit ist die erste Spalte derErgebnisübersicht gefüllt.



Dann werden die Stimmzettel, die unterschiedlich odernur bei Erst- oder nur bei Zweitstimme gekennzeichnetwurden, vom Vorsteher nach gültigen Zweitstimmenund nach Stimmzetteln, auf denen keine Zweitstimmeabgegeben wurde sortiert.

• Bei dieser Sortierarbeit liest der Vorsteher laut vor,für welche Landesliste die Zweitstimme abgegebenworden ist. Bei den Stimmzetteln, auf denen keineZweitstimme abgegeben wurde, sagt er laut an, dassdie Zweitstimme ungültig ist.



Die dabei entstandenen Unterstapel werden von zweiBeisitzern unter gegenseitiger Kontrolle zunächstnur nach der Zweitstimme gezählt. Der Schriftführer be-kommt so die Zahlen für die zweite Spalte ZwischensummeZS II unten (Zweitstimmen!) für F1, F2, F3, ... sowie E (leer=ungültige Zweistimme).
Danach werden diese gesplitteten Stimmzettel vom Vorstehernach der Erststimme umsortiert und wieder von zwei Beisitzernnur nach der Erststimme gezählt. Die dabei ermittelten Zahlenträgt der Schriftführer dann oben (Erststimmen!) unter ZS II für D1,D2, D3, ... sowie für C (leer= ungültige Erststimme), ein.

Natürlich müssen auch in ZS II die gültigen und ungültigen Stimmen zusammenbei den Erststimmen die gleiche Summe wie bei den Zweitstimmen ergeben.



Jetzt ist noch ein Stapel übrig, auf dem alle Stimmabgabenliegen, die aufgefallen sind. Diese Stimmzettel müssen Siesorgsam einzeln überprüfen, ob und für wen Sie die Stimm-abgabe werten wollen und können. Grundlage für IhreEntscheidung sind folgende Merkmale:
Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel
• - den Wählerwillen nicht zweifelsfrei erkennen lässt,
• - einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, so dass z. B. das Wahlgeheimnisverletzt sein könnte,
• - zwei oder mehr Kreuze in der selben Spalte enthält (die Spalte mit nureinem Kreuz ist jedoch eine gültige Stimme!).

Jede Stimmabgabe ist dabei einzeln nach Erst- und Zweitstimme zu beurteilenÜber jede Stimmabgabe auf diesen Stimmzetteln fasst der Wahlvorstand Beschluss.Es entscheidet die Stimmenmehrheit im Wahlvorstand, bei Stimmengleichheit derVorsteher, anwesend sein müssen dabei mindestens fünf Mitglieder desWahlvorstands.



Alle Stimmzettel, über die Beschluss gefasst wurde, kommen mit derWahlniederschrift ins Amt Schlei-Ostsee!
• Die Ergebnisse der Beschlussstimmzettel trägt derSchriftführer in der Niederschrift unter Zwischensumme ZS IIIein� Wieder müssen in ZS III die gültigen und ungültigenStimmen zusammen bei den Erststimmen die gleiche Summewie bei den Zweitstimmen ergeben�

Wenn Sie mit dem Eintragen aller Einzelergebnisse fertig sind,addieren Sie bitte alle Spalten und Zeilen: Die Summe allerErststimmen und aller Zweitstimmen muss immer die Anzahlder Wählerinnen und Wähler (B) ergeben.



Der Vorsteher gibt das Wahlergebnis der Bundestagswahl mitden im Abschnitt 4 der Niederschrift enthaltenen Angaben imWahlraum mündlich bekannt. Das ist zwingend vorgeschrieben -gleichgültig, ob sich Zuschauer in Ihrem Wahlraum aufhaltenoder nicht. Dann übertragen Sie die Zahl der Wahlberechtigten A(erste Seite Wählerverzeichnis), die Gesamtzahl der Wähler Bund die Wahlergebnisse C, D1, D2, D3, ..., E, F1, F2, F3, ... in dieSchnellmeldung und melden diese telefonisch an das Amt Schlei-@stsee unter der Rufnummer 04351-73790

1. Schnellmeldung Amt S-@ = 04351-73790



Danach schließt der Schriftführer die Wahlniederschrift, und alle anwesendenMitglieder des Wahlvorstands unterzeichnen. !!!!!!!!!
Sie verpacken:
alle gültigen Stimmzettel mit abgegebener Erststimmen geordnet und gebündeltnach Erststimmen, in einen Umschlag,
alle gültigen Stimmzettel, auf denen nur die Zweitstimme abgegeben wurde, ineinen Umschlag,
die ungekennzeichnet abgegeben Stimmzettel in einen Umschlag,
die eingenommenen Wahlscheine in einen Umschlag,
die Wahlbenachrichtigungen in Umschläge.



Mit der Übernahme dieser Unterlagendurch das Wahlbüroist der Wahltag für Sie erledigt.



Bei allen Fragen und Problemen können Sie unsjederzeit anrufen, damit wir Sie unterstützenkönnen und gemeinsam für Abhilfe sorgen�

Bernd Eckart: 04351-7379410 / 01744109972
Kristin Wilke: 04351-7379412
Rene Kinza : 04351-7379400 / 01724068218



• Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einenschönen restlichen Abend.


























